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Wechselspannungs-Konstanthalteeinrichtungen zur
Versorgung von Zählerprüfeinrichtungen

Bezug: PTB-Prüfregeln -Elektrizitätszähler- 2. Auflage 1982, Nr. 3.5

Die Bauarten der für die Versorgung der Strom- und Spannungskreise von Zähler-
prüfeinrichtungen eingesetzten Wechselspannungs-Konstanthalteeinrichtungen
müssen, sofern sie im gesetzlichen Messwesen verwendet werden, von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) anerkannt sein.

Die bisher einer Stückprüfung unterworfenen Konstanthalteeinrichtungen gelten
unabhängig von der Anerkennung ihrer Bauart als anerkannt.

Anerkennungsverfahren

1. Die Anerkennung der Bauart einer Konstanthalteeinrichtung ist in der Regel vom
Hersteller bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig zu
beantragen.

2. Der Bauart wird zum Zeichen der Anerkennung ein amtliches Zeichen.............
PTB ......... zuerteilt, wenn bei der Prüfung der Bauart festgestellt wird, dass die
technischen Anforderungen der PTB-Prüfregeln -Elektrizitätszähler- (1982) Nr. 3.5
eingehalten werden. Das amtliche Zeichen ist auf dem Leistungsschild der
einzelnen Geräte der anerkannnten Bauart aufzubringen.

3. Die gefertigten Konstanthalteeinrichtungen einer anerkannten Bauart dürfen vom
Hersteller nur dann mit dem amtlichen Zeichen gekennzeichnet werden, wenn sie
hinsichtlich ihrer Funktionen und Regeleigenschaften den bei der Prüfung
vorgelegten Unterlagen entsprechen. Systemänderungen bedürfen einer neuen
Anerkennung.

4. Die PTB behält sich vor, von den einzelnen Einrichtungen einer anerkannten
Bauart Stichproben zu entnehmen, die einer Prüfung unterworfen werden. Die
staatlich anerkannten Prüfstellen werden daher gebeten, der PTB jede Bestellung
einer Wechselspannungs-Konstanthalteeinrichtung unter Angabe des Herstellers,
des amtlichen Zeichens und der Leistungsschilddaten zur Kenntnis zu geben.

5. Kostenträger für die Prüfung auf Anerkennung einer Bauart ist der Antragsteller.
Anlage: Übersicht über die anerkannten Bauarten von Wechselspannungs-Konstant-

halteeinrichtungen



Seite 2 von 2


